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Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Durchführung einer 
Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund 
(§ 29 Abs. 2 StVO) für eine Faschingsveranstaltung

Landratsamt Günzburg 
Fachbereich 31 | Mobilität 
An der Kapuzinermauer 1 
89312 Günzburg

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Antrag inkl. aller 
Anlagen per E-Mail an schwertransporte@landkreis-guenzburg.de. 
Der Antrag ist rechtzeitig vor dem Beginn der Veranstaltung (mind. 
sechs Wochen) einzureichen, da ein gesetzlich vorgeschriebenes 
Anhörungsverfahren (Gemeinde, Straßenbaubehörde und Polizei) 
durchlaufen werden muss. Durch die frühzeitige Beantragung der 
verkehrsrechtlichen Erlaubnis ist sichergestellt, dass ausreichend 
Zeit besteht, um die Strecke zu prüfen und rechtzeitig mit Ihnen 
Abstimmungen zu treffen. Eine zeitnahe Bearbeitung liegt in Ihrem 
eigenen Interesse.

Weitere Detailangaben zum Verlauf

Datum Beginn (Uhrzeit) Ende (Uhrzeit)

Start/Aufstellung Ziel/Auflösung

Veranstalter

Telefonische Erreichbarkeit (insbesondere während der Veranstaltung) E-Mail

Antragsteller

Straße und Hausnummer PLZ Ort

Verantwortliche Person (Name, Vorname und Geburtsdatum)

Veranstaltung
Art der Veranstaltung (genaue Beschreibung der Veranstaltung)

Ort/Strecke/Verlauf (siehe beigefügter Lageplan mit Streckenverlauf)

Voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer Voraussichtliche Anzahl der Besucher (ggf. Schätzung anhand der Vorjahre)

Fahrzeuge Festwagen Pferde, Gespanne Musikkappellen
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Haftungserklärung 
Der Veranstalter verpflichtet sich, den Bund, die Länder, die Landkreise und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von 
Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. 
Der Veranstalter hat ferner die Wiedergutmachung aller Schäden zu übernehmen, die - auch ohne eigenes Verschulden von 
Teilnehmern - durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benutzenden Straßen, Wegen sowie an 
Grundstücken entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt. 
  
Veranstaltererklärung 
Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) bzw. Art. 18 
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz darstellt und ich als Erlaubnisnehmer alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der 
Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen. 
Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, 
dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können. Den Träger der 
Straßenbaulast trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. 
Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für besondere Maßnahmen verlangen können, 
verpflichte ich mich, diese zu erstatten. 
Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 StVO für Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von 
Haftpflichtversicherungen sowie ggf. notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich informiert. Mir ist bekannt, dass es sich bei 
den in der vorgenannten Verwaltungsvorschrift aufgeführten Versicherungssummen lediglich um Mindestversicherungssummen 
handelt. Eine Bestätigung zu dem von der Erlaubnisbehörde verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur Verfügung bzw. 
habe ich bereits zur Verfügung gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne eine solche Bestätigung die Erlaubnis nicht erteilt werden 
kann.

Ort Datum Unterschrift des Veranstalters

Anlagen
Strecken-/Lage-/Verkehrszeichenpläne (inkl. Aufstellungsort, Umzugsstrecke, Auflösungsort, Rettungswege, Parkplätze, Umleitungen)

Versicherungsnachweis (Mindestversicherungssummen nach VwV zu § 29 StVO)

Verpflichtungserklärung zu Präventionsmaßnahmen "Ohne Alk geht`s auch"

Vereinbarung zur Übertragung der Straßenbaulast bei Veranstaltungen

Zugleiter (die telefonische Erreichbarkeit während der Veranstaltung ist sicherzustellen)

Zugleiter (Name, Vorname, Handy-Nr.)

Stellvertreter (Name, Vorname, Handy-Nr.)

Parkmöglichkeiten für Besucher

Abstellflächen für Faschingswagen nach der Veranstaltung (Abstellen außerorts unzulässig)

Sonstige Bemerkungen

Name in Druckschrift oder Stempel

Beauftragte Hilfsorganisation (Sanitäts-/Rettungsdienst)

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Betrieb von Lautsprechern auf öffentlichen Flächen wird für die Dauer der Veranstaltung beantragt  
(§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 StVO). Mir ist bekannt, dass die Lautsprecher mit dem Erreichen des Auflösungspunktes unverzüglich abzustellen sind.
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  Gemeinde

Die Gemeinde hält eine Verkehrsregelung durch die Feuerwehr für notwendig.

Da überörtliche Straßen benutzt werden bzw. die Nahtstellenregelung (Umleitung des Verkehrs von Ortsstraßen über höherrangige Straßen) vorliegt, ist 
die untere Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Günzburg für die verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 StVO i.V.m. Art. 4 ZustGVerk 
zuständig.

Ort Datum Unterschrift des ersten Bürgermeisters

Da nur Gemeindestraßen von der Veranstaltung betroffen werden und die notwendigen verkehrsrechtlichen Maßnahmen sich ausschließlich auf Orts - 
oder sonstigen Straßen (Art. 46, 53 BayStrWG) beziehen und sich nicht auf höherrangige Straßen auswirken, erlässt die Gemeinde im Benehmen mit 
der Polizei die verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO i.V.m. Art. 2 Satz 1 Nr. 1 ZustGVerk (Sperrung, Umleitung und sonstige Maßnahmen). Die 
verkehrsrechtliche Anordnung wird nachgereicht.

Die Benutzung der genannten Gemeindestraßen wird zugestimmt.

- als Straßenbaubehörde/Baulastträger (Art. 58 Abs. 2 Nr. 3, Art. 47 BayStrWG)

- als örtliche Straßenverkehrsbehörde (Art. 2 Satz 1 Nr. 1 ZustGVerk)

Vorbehaltlich der Freistellungserklärung des Veranstalters kann von der verkehrssicheren Benutzbarkeit ausgegangen werden.

Folgende Auflagen und Bedingungen werden vorgeschlagen:

Falls die Polizei, Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörde eine Verkehrsregelung durch die Feuerwehr für notwendig hält, beauftragt die Gemeinde 
die Feuerwehr mit der Verkehrsregelung (Art. 7a ZustGVerk). Es muss dabei sichergestellt sein, dass ausreichend Kräfte zur Verfügung stehen.

Hiermit verpflichtet sich die Gemeinde, die für die vorstehend beantragte Veranstaltung erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zu 
beschaffen, anzubringen, zu unterhalten und zu entfernen (§ 45 Abs. 5 StVO i.V.m. Art. 47 BayStrWG).

Vorschlag für verkehrsregelnde Maßnahmen (Anordnung durch die untere Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Günzburg):

Stellungnahme der Gemeinde
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Landratsamt Günzburg
Fachbereich 31 | Mobilität
An der Kapuzinermauer 1
89312 Günzburg
Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Antrag inkl. aller Anlagen per E-Mail an schwertransporte@landkreis-guenzburg.de.Der Antrag ist rechtzeitig vor dem Beginn der Veranstaltung (mind. sechs Wochen) einzureichen, da ein gesetzlich vorgeschriebenes Anhörungsverfahren (Gemeinde, Straßenbaubehörde und Polizei) durchlaufen werden muss. Durch die frühzeitige Beantragung der verkehrsrechtlichen Erlaubnis ist sichergestellt, dass ausreichend Zeit besteht, um die Strecke zu prüfen und rechtzeitig mit Ihnen Abstimmungen zu treffen. Eine zeitnahe Bearbeitung liegt in Ihrem eigenen Interesse.
Antragsteller
Veranstaltung
Haftungserklärung
Der Veranstalter verpflichtet sich, den Bund, die Länder, die Landkreise und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten.Der Veranstalter hat ferner die Wiedergutmachung aller Schäden zu übernehmen, die - auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern - durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benutzenden Straßen, Wegen sowie an Grundstücken entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt.
 
VeranstaltererklärungMir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) bzw. Art. 18 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz darstellt und ich als Erlaubnisnehmer alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können. Den Träger der Straßenbaulast trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für besondere Maßnahmen verlangen können, verpflichte ich mich, diese zu erstatten.Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 StVO für Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtversicherungen sowie ggf. notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich informiert. Mir ist bekannt, dass es sich bei den in der vorgenannten Verwaltungsvorschrift aufgeführten Versicherungssummen lediglich um Mindestversicherungssummen handelt. Eine Bestätigung zu dem von der Erlaubnisbehörde verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur Verfügung bzw. habe ich bereits zur Verfügung gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne eine solche Bestätigung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann.
Anlagen
Zugleiter (die telefonische Erreichbarkeit während der Veranstaltung ist sicherzustellen)
  Gemeinde
- als Straßenbaubehörde/Baulastträger (Art. 58 Abs. 2 Nr. 3, Art. 47 BayStrWG)
- als örtliche Straßenverkehrsbehörde (Art. 2 Satz 1 Nr. 1 ZustGVerk)
Stellungnahme der Gemeinde
Fink Jürgen
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Durchführung einer Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund
Fachbereich 31
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